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Ethik als Handlungswissenschaft im Spannungsfeld 
von Vernunft und Glaube 

Vortrag von Prof. Dr. Wilhelm Korff, Tübingen, gehalten am 22.11.1974 
vor der Schweizerischen Theologischen Gesellschaft (Jahresversamm
lung) 

Die gegenwärtige Krise der Moral ist keineswegs nur eine Krise der Moral
lehren der Kirchen, sondern eine Krise des bisherigen Moralverständnisses 
Oberhaupt Sie Ist Ausdruck des noch unabgeschlossenen Selbstfindungs-
prozesses der neuzeitlichen Gesellschaft. Dieser Gesellschaft stellt sich 
erstmals die Frage nach dem Humanen, nach dem Menschsein des Men
schen, nach den Kriterien, Wegen und Bedingungen dieses Menschseins im 
Anspruch einer prinzipiell kritischen, korrekturoffenen Rationalität 
Korrekturoffenheit meint hier jene Haltung der menschlichen Vernunft die — 
mit Hans Albert zu sprechen — den Willen, Gewissheit zu haben, nicht über 
den Willen triumphieren lässt, Problemlösungen zu erreichen, die für mög
liche Korrektur offen sind.1 

Gerade dies aber ist nun keineswegs menschlich selbstverständlich. Der 
Mensch weiss sich ja durchaus nicht immer schon als jenes selbstmächtige, 
weltausgreifende, auf Zukunft hin angelegte Fortschrittswesen, das den 
Stand seiner jeweiligen Erkenntnisse und Ordnungsgestaltungen für proviso
risch hält Menschliche Gesellschaften existieren, wie uns Ethnologie und 
Kulturgeschichte zeigen, keineswegs vorrangig zu dem Zweck, ihre Einrich
tungen und ihr Wissen zu mehren. Kulturen können sich mit erstaunlicher 
Beharrlichkeit Ober Jahrhunderte und Jahrtausende hin in einer ewigen 
Wiederkehr des Gleichen repetieren. 
Mit der Heraufkunft der Neuzeit hingegen zeichnet sich eine entscheidende 
Transformation ab: Der Mensch beginnt sich als jenes futurische Wesen zu 
entdecken, das erst im ständigen Ausgreifen nach dem Noch-Nicht des ihm 
in Wahrheit Möglichen die Vernunft seines Heute findet Erstmals gehört die 
Dimension Zukunft zum Fliessgfeichgewicht, zur Glücksbilanz einer Gesell
schaft Unter dem Aspekt dessen, was Gesellschften zu ihrem geglückten 
Funktionieren brauchen, scheint diese «Fauna des experimentierenden Men
schen», mit Ortega Y Gasset zu reden, in der Tat «eines der unwahrschein
lichsten Erzeugnisse der Geschichte».2 Wir haben ein Kultursystem vor uns, 
das für sein Äquilibrium, für sein funktional-strukturelles Gleichgewicht ex
plizit die Dimension Zukunft benötigt und einbezieht Die ganze UmInter
pretation gesellschaftlicher Ethik In Geschichtsphiloeophie, in Philosophie 
der Hoffnung und anözipatorische Eschatologie hat hier ihre Wurzel Der 
heutige Mensch lebt gleichsam aus dem permanenten Grundduktus der 
kantischen Frage: Was können wir wissen? was sollen wir tun? was dürfen 
wir hoffen? 
Zukunftsoffenheit im Provisorischhalten der Gegenwart und freiheitliche 
Rechtsordnung stehen nun aber hierbei in einem inneren Zusammenhang. 
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Denn erst als freiheitliches System, das die Freiheit des Gewissens, der Reli
gion, der Information, der Forschung, der Wissenschaft etc. institutionalisiert, 
interpretiert sich die heutige Gesellschaft, mit dem Ihr darin gesetzten An
spruchsverzicht, in irgendeinem absoluten, definitiv verfügbaren Besitz von 
Wahrheit zu sein, zugleich wesenhaft als ein offenes, auf Zukunft gerichtetes 
Lernsystem. 

Der heutige Mensch erfährt sich nicht mehr in einer homogenen Weit 

Entsprechend aber erfährt sich denn auch der heutige Mensch längst nicht 
mehr in jener homogenen, von Traditionen und Autoritäten beschützten 
moralischen Welt, in der sich neu aufbrechende, dem Zweifel ausgesetzte 
Handlungsprobleme noch eingrenzen und kasuistisch bewältigen Hessen. 
Was ihm vielmehr in wachsendem Masse zur Frage wird und damit insge
samt kritischer Sichtung und Sonderung bedürftig, ist gerade die sittliche 
Normenwelt In der ihm überkommenen und ihm vorgegebenen Gestalt Zu 
dieser Verunsicherung mögen gewiss die wachsenden Einsichten der mo
dernen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften in die tatsächliche ge
schichtliche Vielfalt menschlicher Normierung ihren Teil beigetragen haben. 
Sieht sich der heutige Mensch doch mit solchem Informationsstrom nicht 
nur einer überwältigenden Fülle von moralisch relevant gewordenen norma
tiven Geltungssystemen konfrontiert, deren faktische Geschichtsgebunden
heit und struktureile Heterogenltät Ihn letztlich auch seine eigene normative 
Position als eine kulturspezifisch höchst bedingte begreifen lassen, sondern 
darüber hinaus auch einem kaum weniger pluraten und geschichtsrelevanten 
Reflexionsbestand an ethischen Grundlegungstheorien, die ihm die Entschei
dung zu eigener definitiver Stellungnahme keineswegs erleichtern. 
Ihre eigentliche Brisanz gewinnt die normative Situation für den heutigen 
Menschen jedoch mit dem unmittelbar praxisrelevanten Tatbestand, dass er 
sich in politisch-gesellschaftlichen Strukturen vorfindet, die ihn den Risiken 
einer neuen, durch das Recht garantierten und in Obhut genommenen Frei
heit ausgesetzt sein lassen. Freiheitliche Rechtsordnungen, wie sie die neu
zeitlichen Gesellschaften entwickelt haben, sind substanzteil darauf angelegt, 
die konkreten Sinndeutungen und Gestaltungen des Daseins jenem vorstaat
lichen, freien, geistigen und sozialen Kräftespiel zu überantworten, das man 
seit Hegel 'Gesellschaft* nennt Eben damit aber bleibt die Verantwortung für 
die Vernunft solcher Gestaltungen letztlich der subjektiven Entschekhings-
vernunft der Individuen selbst zugelastet 

Solch strukturelle Wandlungen sind ihrerseits selbst Konsequenzen des 
fundamentalen Strebens des neuzeitlichen Menschen nach Selbstbestim
mung und Selbstgestaltung semer Welt aus Vernunft In dem Masse aber, 
in dem diese Selbstbestimmung und Selbstgestaltung als anthropologisches 
Prinzip der Autonomie zugleich zum politisch gesellschaftlichen Prinzip des 
am Gedanken der Freiheit orientierten humanitären Rechtsstaates wird, wird 
die Losung des ethischen Problems zunehmend der praktischen Vernunft des 
Subjektes selbst überantwortet 

a 



Ethik 

Der Einzelne sieht eich Oberfordert 

Eben darin aber sieht sich der Einzelne in Wahrheit zugleich bei weitem 
überfordert. Die fundamentale Einsicht in die Notwendigkeit der grundsätz
lichen Subjektvermitteltheit jeglicher Moral und damit in die wesenhafte 
Autonomie des Sittlichen, wie sie erstmals bei Kant zum philosophisch fun
dierten ethischen Programm erhoben ist, erweist sioh bei aller Transparenz 
ihres Anspruchs als praktisch uneinlösbar. Denn erfahrungsgemäss bietet 
eich der Mensch nun einmal keineswegs als jenes mündige, voraussetzungs
los denkende, vorurteilsfreie Wesen dar, das von vornherein der moralischen 
Autoritäten, der Belehrungen durch andere, der heteronomen Vermittlungen 
entbehren kann, wie dies hier im Grunde intendiert ist Die Notwendigkeit 
von Aussenlenkungen und das Bedürfnis danach erscheint selbst unter den 
Voraussetzungen rechtlich zugesicherter Autonomie, die dem einzelnen ge
stattet, «nloht nur ein Gewissen zu haben, sondern auch danach zu han
deln»,8 faktisch unverzichtbar. Dae aber sohüesst jetzt im Hinblick auf die 
Ebene «Gesellschaft», über die sich Moral vermittelt, eine grundsätzliche 
Homogenisierung und Uniformität der sittlichen Anschauungen ebenso aus 
wie eine grundsätzliche Individualisierung. Was sich demgegenüber mit sehr 
viel mehr Chancen auf Erfolg tatsächlich durchsetzt und als bestimmend 
erweist, sind gesellschaftliche Blnnenmoralen, die von höchst unterschied
lichen Institutionen, Gemeinschaften und Gruppen geltend gemacht und auf
rechterhalten werden. 

Die gesamtgesellschaftliche Moralpfflcht 

Es gibt keine übergreifende, für alle gleiohermassen verbindliche Moral 
unterhalb des Rechts. Mit eben diesem Tatbestand aber, dass sittliche An
schauungen angesichts der rechtlichen Verankerung der Gewissensfrei
heit und des sich darin eröffnenden Pluralismus der Moralen nicht mehr wie 
selbstverständlich in der früheren Weise einer kollektiv habituaüsierten Moral 
im Sinne der Sitte4 in das moralische Bewusstsein der Gesamtgesellschaft 
Eingang finden, stellt sich nunmehr auch die Frage nach moralwidrigem 
Verhalten, nach normativen Abweichungen und Devianzen entsprechend 
anders, nämlich relational zu dem vom einzelnen als jeweils massgeblich 
erachteten moralischen Milieu. Neben und unabhängig von den In jeweiliges 
gesamtgesellschaftliches Recht transponierten und damit zu generell er
zwingbarer Geltung erhobenen Erwartungsnonnen sind es also Wesenheit 
zugleich die aus je spezifischen Moralüberzeugungen erwachsenden unter
schiedlichen Normen der jeweiligen sozialen Umwelten, Gruppen und Insti
tutionen, nach denen ein Verhalten als konform oder abweichend eingestuft 
wird. Das aber lässt jetzt um so stärker die Frage nach human übergreifen
den ethischen Kriterien steilen, will man sich nicht in soziologischer Seibst-
besoheidung mit der hier wenig hilfreichen Definition für «abweichendes 
Verhalten als Verstoss gegen eine vereinbarte Regel»' begnügen. 
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Ethische Kriterien 

Angesiohts der sozialen Aspektvielfalt, in der sich das Phänomen norm-
abweiohenden Verhaltens heute in der Tat darstellt, scheint sich freilich die 
Frage nach Kriterien, die uns instand setzen sollen, die möglichen In der 
jeweiligen Abweichung virulenten Syndrome ethischen Verfalls ebenso sicher 
zu erkennen, wie die möglichen hier wirksamen Kräfte sittlichen Fortschritts, 
nicht von selbst zu beantworten. Jedenfalls liegt es auf der Hand, dass die 
Antwort nicht mehr einfachhin wie früher in einer Kriteriologie der «Um
stände» oder in einer subsidiären Lehre der «Epikle» zur Bewältigung von 
Gesetzeslücken oder in einem universalen «Moralsystem» zur Lösung von 
Normproblemen in Einzelfällen liegen kann. Sind eben diese doch Oberhaupt 
nur unter der Voraussetzung prinzipieller Unangefochtenheit von geltenden 
Normsystemen als normative InterpretationsschiOssel sinnvoll anwendbar. 
Solche Konstellationen zeigen sich unter heutigen Prämissen jedoch nur Im 
Hinblick auf die von der jeweiligen Gesamtgesellschaft akzeptierte Rechts
ordnung und im Hinblick auf die von den Mitgliedern der Subsysteme akzep
tierten Normen der jeweiligen Binnenmoral, gerade nicht aber Im Hinblick 
auf jenes, das sittliche Gesamtbewusstsein der Gesellschaft steuernde, 
genuin vorrechtHche, moralisch normative Potential, das nicht nur dem 
Recht, sondern auch den Gruppen- und MIHeumoraien nochmals korrektiv 
sein könnte. Eben dieses muss also in gewisser Welse erst noch seine 
eigentliohe Realität und damit seine Praktikabilität gewinnen, wenngleich es 
andererseits seinem ethischen Anspruchskern nach auch nicht erst als ein 
schlechthin Neues entdeckt und herausgearbeitet werden mösste. Ist es 
doch mit der «Goldenen Regel» als dem Gemeingut menschlich-sittlicher 
Elementarreflexion im Gang der Geschichte des ethischen Bewuestseins 
längst zutage getreten*: «Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch 
keinem andern zul (vgl. Tob. 4,15) — oder In der positiv gewendeten neu-
testamentlichen Fassung: «Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, 
das sollt auoh ihr ihnen tun! Denn das ist der Inhalt des Gesetzes und der 
Propheten.» (Mt 7,12)7 Was dann freilich diese Regel, gerade in dieser ihrer 
zeitlos gültigen normativen Gestalt, von sich aus nicht erbringt, ist jener ihr 
erst in Applikation auf die heutigen soziat-etrukturelien Bedingungen zu
wachsende, unmittelbare RealHätsanspruch, mit dem sie sich im moralischen 
Gesamtbewusstsein der gegenwärtigen Gesellschaft Oberhaupt erst konkrete 
Geltung verschaffen kann. Eben dieser ihr unmittelbar einsichtiger, konkret 
gesellschaftlicher Realitätsanspruch geschieht sonach also faktisch erst mit 
ihrer Uebersetzung in einen sozial-strukturellen Bedingungskontext, der mit 
dem Tatbestand rechtlich gesicherter Autonomie zugleioh eine Subjektivie-
rung und Individualisierung menschlicher Oaseinsgestaftung, und entspre
chend auf sozial-kollektiver Ebene eine Vervielfältigung von Gruppen- und 
Binnenmoraien, als schlechthin entscheidender Voraussetzung für grössere 
Identitätsflndung des einzelnen einschliesst Das aber bedeutet, dass sich 
das moralische Bewusstsein der Gesamtgeseiisohaft in einer Obergreifenden 
(dentitätsbaiance auszeugen und verwirklichen muss, die den vielen ein
zelnen und Gruppen in der Diskontinuität und Inkongruenz ihres je eigenen 
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Identitätsverständnisses und ihrer je eigenen Identitätssuche das Obergrei
fende ethische Korrektiv setzt und sie so miteinander versöhnt. Das ent
scheidende ethische Kriterium für Fortschritt und Verfall in der Vielfalt indi
vidueller wie sozialer Lebensgestaltung liegt also wesentlich in der dieser 
innewohnenden Integrativen Kraft zu realer Versöhnung, einer Versöhnung, 
die nicht auf blossen Gesinnungsappellen beruht, sondern die vielmehr aus 
der Einsicht in die Je und je zutage tretende tatsächliche Vernunft der Ander
heit des anderen lebt 

Konkrete Chancen zur Versöhnung 

Dass es sich hierbei nicht um eine uneinlösbare Utopie handelt, sondern 
dass die Gesellschaft in Wahrheit schon begonnen hat, sich aus eben die
sem Anspruch zur Versöhnung zu begreifen, laset sich unschwer gerade an 
bestimmten sich abzeichnenden gesellschaftlichen Integrationsprozessen 
der sittlichen Vernunft ursprünglichen Abweichler- und Aussenseitertums 
erkennen. 
Der Wehrdienstverweigerer, vor wenigen Jahren noch als fragwürdiger Aus
senseiter eingestuft, kann sich heute, ohne hierdurch an moralischem Pre
stige einzubüssen, als solcher bekennen. Es hat sich die Einsicht durchge
setzt, dass Wehrdienst und Friedensdienst sich keineswegs ausschHessen, 
sondern im Hinbliok auf eine umfassende Friedensstrategie gteichermassen 
notwendig sind. 
In anderer Weise, wenn auch hier weniger deutlich und entschieden, zeich
net sioh ein ähnlich integrativer Prozess im Verhältnis der christlichen Be
kenntnisse zueinander ab. An die Stelle gegenseitiger Verketzerung und 
Stigmatisierung ist mehr und mehr ein ökumenisches Aufeinander-Zudenken 
und Voneinander-Lernen getreten, ohne dass darin freilioh beiderseitig schon 
der Stand eines Wahrheitsverständnisses erreicht wäre, der bereits letzte 
reale Versöhnung vermittelt. Als entscheidend für jede gegenwärtige und 
künftige Chance, zur Uebereinstimmung im Verständnis der Wahrheit des 
Glaubens und der Strukturen seiner Vermittlungen zu gelangen, erweist sich 
dabei die Einsicht, dass sie gewiss nicht gegen, sondern vielmehr wesenhaft 
nur Ober jene kritische, korrektur- und lernoffene Rationalität erreicht wer
den kann, wie sie für den heutigen Menschen auch im Umgang mit allen 
übrigen Seins- und Weltgegebenheiten bestimmend ist 
Gerade darin aber unterscheiden sich die grossen christlichen Gemeinschaf
ten in ihrem Selbstverständnis und Selbstvollzug fundamental von allem 
Sektierertum, das sich in seinen atavistischen, auf bestimmte geschichtliche 
Engführungen fixierten Wahrheitsverstandnissen als ebenso kritikimmun ge
genüber dem erreichten Bestand an Einsicht erweist wie jene, die in blin
dem, einzig auf Zukunft gerichtetem Avantgardismus, die Vernunft aller ge
schehenen Geschiohte bestreiten. Solchen gegenüber kann sich dann in 
der Tat realer Versöhnungswille faktisch nur in Duldsamkeit äussern. 
Wiederum anders zeichnen sich innerhalb unserer Gesellschaft die Chancen 
zu realer Versöhnung im Hinblick auf die sich als solche noch durchaus un-
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terschledlich darstellenden, ja sich fast polarisierenden Vorstellungen und 
sozial-normativen Verstebensansätze von Ehe als gelobter Geschlechts
gemeinschaft ab. Während man im einen Falle — nach vorwaltendem bür
gerlich-rechtlichem Verstehensansatz — mehr von dem Gedanken einer 
faktisch nur über konkrete Lernprozesse gehenden Verifizierbarkelt der 
'richtigen Wahl* ausgeht, mit der Konsequenz, dass bei verfehlter Entschei
dung der Weg zur Wahl eines neuen Partners offen bleibt, lässt man sich 
demgegenüber Im anderen Falle — kirchlich-kanonischem Eheverständnle 
gemäss — von der ebenso berechtigten Einsicht in das letztlich Unver-
rechenbare jeglicher Partnerwahl leiten, das als solches nur durch den unbe
dingten Willen zur Treue überbrückt werden kann. Dem entspricht es dann 
durchaus, dass man im einen Falle, wie dies die derzeit diskutierte Forde
rung nach Ablösung des Schuldprinzips durch das Zerrüttungsprinzip Im 
bürgerlichen Scheidungsrecht beweist, mehr und mehr zu der Ueberzeugung 
gelangt, dass sioh die inneren moralischen Bindungskräfte, die eheliche 
Partnerschaft und damit Ehe konstituieren. In Wahrheit überhaupt nicht bis 
Ins letzte mit rechtlichen Mitteln verwalten lassen, während die kanonische 
Ehegesetzgebung ihrerseits an dem als solchem durchaus berechtigten 
sittlichen Anspruch festhält, dass eheliche Bindung, wo immer sie sioh aus 
letzter glaubensgeleiteter Liebe vollzieht und begreift, im Modus einer Un-
widerruftichkeit geschieht, die Recht und Moral in eine ethisch nur so mög
liche Koinzidenz bringt Gefahren können dabei von beiden Seiten erwach
sen: Der moralische Bindungswille kann steh in seinem sittlichen Anspruch 
in der Sophistik willkürlicher Deutungen vertieren, der sittliche Uneuflösllch-
keltsanspruch kann legalistisch gehandhabt und darin gerade als sMHcher 
Anspruch verfehlt werden. Vielleicht zeigt sich gerade hier die verborgene 
unaumebbar-̂ ntagonistische Struktur jeglloher menschlich-normativer Lö-
sungsmögHchkeit wie nirgends sonst. Ein Tatbestand, der aber eben darum 
die ethische Notwendigkeit zur Erstellung von realen Versöhnungs- und Ver-
mittlungsbalancen nicht nur rechtfertigt, sondern sie geradezu fordert. Im 
Duktus dieses Anspruchs dürfte nicht zuletzt auch die gegenwärtig geführte 
innerkirchliche Diskussion um die Zulassung der Geschiedenen und Wieder
verheirateten zur eucharistischen Gemeinschaft liegen. 

Weitaus prononclerter noch als dies hinsichtlich der unterschiedlichen Be
wertung der Bindungskriterien von Ehe als gelobter Geschlechtsgemein
schaft der Fall Ist, die als solche bei aller faktischen Divergenz, angesichts 
der sich abzeichnenden Grundtendenzen des normativen Gesamtbewusst-
seins der Gesellschaft keineswegs mehr die hinreichende Voraussetzung 
dafür bietet, den Geschiedenen und Wiederverheirateten a limine als mora
lisch disqualifizierten Aussenseiter einzustufen, stellt sich die Frage einer 
möglichen gesellschaftlichen Integration hinsichtlich jener, die nicht eigent
lich auf Grund mangelnden Bindungswillen, sondern wesentlich auf Grund 
ihrer eindeutig auf das gleiche QescWecnt gerichteten sexuellen Hinneigung 
von der durchgängigen und darin natural entschieden adäquateren hetero
sexuellen, auf Ehe hin disponierenden Erwarhingsnorm abweichen und auf 
Grund eben dieser abweichenden Neigung wohl auch In Zukunft immer eine 
soziale Minderheit bilden werden. Dennoch ist nicht zu verkennen, dass sich 
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gerade auch hier Wege zu realer, ethisch gerechtfertigter Versöhnung der 
Gesellschaft mit dieser immer wieder diskriminierten und — zumal innerhalb 
des christlichen Kulturkreises — in eine besonders nachdrücklich verfemte 
Aussenseitersituation gedrängten homosexuellen Minderheit anbahnen. Die 
Voraussetzungen hierfür liegen bereits in der weitgehend veränderten Ein
stellung zur Sexualität und Ihrer ethisohen Bewertung im Bereich der Ehe 
selbst. Mit der sich dort abzeichnenden Entflechtung von Sexualität und 
Fruchtbarkeit wird nämlich nicht nur der Wille zum Kind aus seinen rein 
naturhaft wattenden Dispositionen gelöst und stärker als je zuvor in die 
grundsätzliche moralische Verantwortung der Partner gestellt, sondern dar
über hinaus wird damit auch die Sexualität als solche mehr und mehr in 
ihrer Eigenwertigkeit als Zeichen der Hingabe, als bindungsverstärkender 
Faktor einer sich in Fürsorge und Bergung aufbauenden Partnerschaft ge
sehen. Auf eben diesem Hintergrund kann dann aber auch jenen das mora
lische Recht auf eine ihnen gemässe, von der sexuellen Komponente mitge
tragene und durchformte Bindung und Partnerschaft nicht länger verweigert 
werden, deren von welchen Faktoren auch immer mitbestimmte, konstitutive 
Hinneigung zum eigenen Geschlecht keine grundsätzliche Aenderung mehr 
als möglich erscheinen läset Dieser Einsicht folgen auch dfe Weisungen, 
wie sie in dem vor der Sachkommission IV der Gemeinsamen Synode der 
Bistümer der Bundesrepublik Deutschland vorgelegten Arbeitspapier über 
«Sinn und Gestaltung menschlicher Sexualität» zum Tragen kommen.8 

Strafvollzug als Pädagogik der Versöhnung 

Freilich, wie sehr sich auch im Zuge einer sich ausweitenden humanen Ge
samtlogik des moralischen Bewusstseins der Gesellschaft die realen Chan
cen zur Versöhnung mit Verhaltensweisen, Einstellungen und Ueberzeugun-
gen mehren, die vor wenigen Jahren noch unüberbrückbar scheinende Poia-
risierungen schufen, so bleiben doch andererseits auch heute nicht wenige 
Formen abweichenden Verhaltens, denen sich die soziale und moralische 
Vernunft versagen muss. Diebstahl, Raub, Gewalttat Mord, Triebverbrechen, 
Rauschgifthandel, Drogensucht, um nur einiges zu nennen, lassen nun ein
mal keine Duldung zu, soll gesellschaftliches Zusammenleben nicht funda
mental gefährdet und das Leben des einzelnen, zu dessen Gelingen beizu
tragen sich eine am Humanen ausgerichtete Gesellschaft rechtlich wie 
moralisch verpflichtet sieht, nicht blind zerstörerischen Kräften ausgeliefert 
werden. Dennoch kommen selbst hier, im Umgang mit jenen, denen die 
Gesellschaft um ihrer eigenen Selbsterhaltung willen ganz gewiss keinen 
Freibrief für ihr Tun ausstellen kann, zunehmend neue, humanere Gesichts
punkte zum Tragen: Der Kriminelle ist in seiner Devianz nicht nur Störer, 
sondern auch Gestörterl Demzufolge müssen dann aber auch die Massnah
men der Gesellschaft nicht nur den Schwierigkeiten gelten, die er macht, 
sondern — sollen die Massnahmen wirkungsvoll sein — auch denen, die 
er hat Das aber bedeutet sie muss zugleich nach den bestimmenden Ur-
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eachen seiner Kriminalitätsdispositionen fragen, um so die Störung in ihren 
Wurzein fassen zu können. In diesem Zusammenhang gewinnt heute, mit 
wachsender Einsioht in die elementare Bedeutung der sozialen Kommuni
kations- und Entfaltungsgesetzliohkelten für das Gelingen menschlicher Exi
stenz, das spezifische Interaktionsangebot sozialtherapeutisch und bildungs
pädagogisch gerichteter Vollzugsstrukturen und Massnahmen für den Reso-
zialisierungsprozess mehr und mehr Gewicht. Freiheitsentziehende, auf 
Resozialisierung zielende Sanktionen können sich nur in dem Masse als 
effektiv erweisen, wo sie zugleich als weitangelegte, auf Gesamtintegration 
des Täters zielende kognitive und motivationeie Lernprozesse inauguriert 
und praktiziert werden. Von hier aus wird man dann aber auch mit R. P. 
Calftes Strafvollzug nicht mehr einfachhin als «ultima ratio der Sozialpolitik», 
sondern wesentlicher noch als «ultima ratio der Bildungspolitik» verstehen 
müssen.9 

Gerade Im Uchte einer genuin christlichen Theologie und Anthropologie, die 
das Mysterium der Erlösung nicht als Wtedergutmaohungs- und Sühnetat des 
Menschen, sondern wesenhaft als Versöhnungstat Gottes begreift und eben 
damit auch den aneinander schuldig werdenden Menschen völlig neue Mass
stäbe setzt, findet solche Argumentation ihre tiefste Rechtfertigung. Von da
her kommt etwa Karl Barth In Ausfaltung seiner radikalen Christozentrik zu 
der These, dass Sühne überhaupt nicht im Bereich menschlicher Möglich
keiten liegt, sondern einzig und allein «Gottes In Jesus Christus vollzogene 
Tat» ist «Alle menschliche Uebertretung ist in Jesus Christus vergebene 
Uebertretung. Vergeben heisst: nicht wieder bedroht und unter das Gesetz 
der Sühne und Wiedergutmachung gestellt werden. Sie ist überholt durch 
Jesus Christus. Es ist eigentlich eine Beleidigung Gottes, wenn nach Sühne 
und Wiedergutmachung gerufen wird.» Entsprechend dieser alles umfassen
den Sühnetat Christi kann dann aber menschliches Strafen und Sühnen 
weder als Vergeltung noch als Wiedergutmachung von zugefügtem Uebef, 
sondern nur als gesellschaftlich gerechtfertigte Füreorgemassnahme ver
standen werden. Von hier aus gelangt Barth zu der Maxime, dass «die ge
rechteste Strafe» die Ist, «welche die umfassendste Fürsorge für den Uebel-
täter und die Gesellschaft bringt».10 Fürsorge darf hier dann freilich nicht 
wie H. Goilwitzer in diesem Zusammenhang mit Recht deutlich macht auf 
das Schema einer blossen «Anpassungsresozlalisierung» hin interpretiert 
werden.11 Denn in der Tat würde ein so missverstandenes Fürsorgedenken 
das Individuum zu einem reinen Funktionsobjekt der Gesellschaft degradie
ren und ihm damit den Weg zur eigenen Selbstflndung und Seibstverant-
wortiichkeit als Voraussetzung aller wirklichen Resozialisierung versperren: 
aus dem Ordnungsstörer würde die Ordnungsmarionette. Eine weitere Frage 
bleibt dann im Hinblick auf den Barthsohen Ansatz, ob der Kern des christ
lichen Erlösungsmysteriums mit juristischen Kategorien der Sühne und Wie
dergutmachung schon hinlänglich erfasst ist und ob nicht gerade dieses 
Mysterium als radikale Affirmation Gottes zur Welt wesentlich aus der Wahr
heit der göttlichen 'Fürsorge' als Grundakt seiner weltvollendenden Liebe ge
dacht werden muss, einer Liebe, die als solche den Menschen überhaupt 
erst zur Freiheit befreit und darin Sühne weniger als WTedergtitmachung 
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denn als Ueberetfeg des Menschen über die darin erst jeweils von ihm als 
Schufddepravationen erkannten geschichtlichen Realisierungen seines 
Menschseins verstehen lässt 

Wandlung zu offener Identität 

Angesichts dieser alles Sein und Seinkönnen von Mensch und Welt im letz
ten Grunde stiftenden, tragenden, bewegenden und auf Vollendung hin defi
nitiv offenhaltenden göttliohen Affirmation erweist sich dann aber auch über
haupt jegliche normative Ordnungsgestaltung von Gesellschaften und jeg
liche humane Sinnentfaltung von Individuen, in der diese je und je ihre 
Identitätsbalance finden, zugleich als Ueberstiegsbafance. Das aber bedeu
tet: Identität, die sich nicht in verschlossener Repetition ihrer selbst ihrer je 
besseren Vernunft berauben will, kann sich nur in je und je realer Versöh
nung mit dem Nicht-Identischen und somit als offene Identität vollziehen. 
Gesellschaften, die moralische Vernunft mit dem geltenden Bestand ihrer 
normativen Ordnungsgestaltungen schlichtweg gleichsetzen, verfehlen ihre 
wahre, geschichtlich mögliche Identität Zugleich werden sie damit jeden 
ihrer Kritiker, der von diesem Bestand abweicht, notwendig als deviant (ab
weichend, Red.) einstufen und als gefährlichen Aussenselter verurteilen, 
selbst wenn er, mit einer Formel von Dürkheim, «die der Gesellschaft seiner 
Zeit gemässe Moral treuer zum Ausdruck bringt als seine Richter».12 Gerade 
darin aber macht sich dann Gesellschaft nicht nur an dem schuldig, der die 
wahre Vernunft seiner Zeit verkörpert und vorausentwirft, sondern auch an 
sich selbst: sie verfehlt ihren Kairos. 
Dieselben Gesetzlichkeiten gelten für den einzelnen. Wo immer er sich be
reits erreichten Beständen an Einsicht verweigert, sei es nun aus Trenmmgs-
angst und reaktionärem Beharrungswilien oder sei es aus blinder Selbst
überschätzung, sei es aus Selbstmitleid und Schwäche oder sei es gar aus 
der letzten Haltlosigkeit eines Zynismus, der alle Bedenken vom Tisch fegt: 
auf sich selbst fixiert, verfehlt er seine wahre Identität 
Entsprechend kann sich dann aber Identitätsfindung auch nur über das 
eigene Eingeständnis der Nichtidentität, im Stehen zum eigenen Versagen 
und zur eigenen Schuld vollziehen. Es gibt keine menschlichere Zukunft 
ohne gleichzeitige Anerkenntnis verfehlter Vergangenheit, wie es umgekehrt 
keine Anerkenntnis verfehlter Vergangenheit geben kann, solange diese 
Zukunft nicht bereits im Ausgriff auf Besseres und dem mit ihm gesetzten 
Anspruch je schon reale Präsenz gewonnen hat: Metanoia geschieht nur Im 
Ueberstieg. 
Eine letzte Frage bleibt — Wie denn soll dem einzelnen, aber auch den 
Gruppen und Gesellschaften dieser je und je zu leistende Ueberstieg zu 
einer Identität gelingen, die sie auf Vollendbarkeit hin definitiv offenhält und 
nicht wieder in eine geschlossene, sich selbst verfallene, von unkorrigier
baren Ueberzeugungen, Doktrinen und Gesetzen umstellte Welt führt? Bleibt 
eine solche doch zwangsläufig auf Präventionsmoret vereidigt, die eben 
damit wiederum auch neue Aussenselter produziert, was schon Sartre zu 
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dem resignierten Schluss veranlasst: «Sich Gesetze zu geben und die Mög
lichkeit zu ihrer Missachtung zu schaffen, Ist im Grunde genommen das
selbe.»13 

Letztlich ist uns damit die Frage nach jenem Gesetz gestellt, das eben 
gerade nioht den Dsvianten schafft, sondern das in seiner Wurzel vielmehr 
alle Devianz aufzuheben vermag und immer neu aufhebt: dem Gesetz eines 
aus Gottes unwiderruflichem 'Ja' zum Menschen lebenden Glauben des 
Menschen an den Menschen, dessen Vernunft eben darum auch keine an
dere sein kann als die Vernunft zu realer Versöhnung. Eine solche aber Ist 
nur möglich als korrekturoffene, lernoffene, zukunftsoffene Vernunft, als eine 
Vernunft, die fähig macht, dem Vorauseilenden zu folgen, den Fremden zu 
verstehen und den Zurückbleibenden dort abzuholen, wo er ist. Damit aber 
Ist erst unsere thematische Frage nach Ethik als Handlungswissenschaft im 
Spannrungsfeld von Vernunft und Glaube ins volle Licht gehoben: 
1. Bine Vernunft, die nicht korrekturoffen ist, die sich gegenüber offenkun

digen neuen Wirklichkeitserfahrungen und gegebenen Tatbeständen ver
weigert und blind stellt, Ist unvernünftig. Sie widerspricht darin ihrem 
eigenen Wesen als Vernunft 

2. Ein Glaube, der sich nicht durch korrekturoffene Vernunft vermittelt teilt 
damit nicht nur das Schicksal einer kritikimmunen Vernunft. Er wird viel
mehr darüber hinaus selbst zu einem doktrinären Surrogat von Glaube, 
weil er als solcher nicht Versöhnung bewirken kann, sondern zwangs
läufige Trennung und Spaltung bewirken muss. Eben darin aber entlarvt 
er sich im Grunde als Unglaube. 

3. Im Vollzug einer lernoffenen, korrekturoffenen, zukunftsoffenen Vernunft 
scheint zwar selbst ein Moment des Glaubens auf. Dennoch sind beide 
nicht Identisch und fallen nicht zusammen, denn auch korrekturoffene 
Rationalität kann sich, auf sich selbst gestellt positivistisch vollziehen, 
und eben dies macht sie dann im Grunde bei aller Korrekturoffenheit zu
gleich steril, zu einem blossen Mittel für Zwecke, über die sie selbst nicht 
befindet, zu einem Vermögen, das sich am Ende jedem beliebigen Herrn 
zum Dienstmann machen kann. Erst auf diesem Hintergrund aber erweist 
sich jetzt Glaube als das transzendlerende, die Vernunft menschlichen 
Erkennens und Handelns definitiv auf Vollendbarkeit hin offenhaltendes 
Movens, als die Vernunft der Vernunft Andere gewendet: Allein der die 
Vernunft realer Versöhnung erschliessende und auf sie hin erschlossene 
Glaube erweist sich als jene Kraft die den Menschen erst zu einer Iden
tität befreit die als offene Identität alle abweichende wie geschlossene 
Identität in sich überwindet und eben damit als jenes vollkommene Ge
setz der Freiheit, zu dem der Mensch in Christus als dem endgültigen und 
unüberbietbaren 'Ja' Gottes zur Welt und zum Menschen befreit ist. 

Wilhelm Korff, Tübingen 
Anmerkungen: 
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